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die staatlıche Obrigkeit eın genulnes Recht der Besteuerung hat der ob sıe VO:  3 Fall Fall eın
kırchliches Privileg (Papst, Bıschöfe) benötigt. Wıe bekannt, setLizte sıch ann ın der Praxıs die Auffassung
VO! genulnen Recht des Staates durch; trotzdem ahm der { VO  - 1917 die grundsätzlıche Immunitas
für die Geıistlichkeit iın Anspruch. auf staatlıcher Seıte e1m Generalıisieren des Rechtes alte, von der
Obrigkeit (aus vielerleı Gründen) selbst gewährte Einzelprivilegien 1im Wege standen, se1l NUr Rande
vermerkt.

Aus der Feder Von Hermann Kellenbenz stammt eıne Eınführung, dıe dem Tıtel des Bandes
steht. Eınıige Passagen reizen ZU!r Frage, ob das Staatskırchenregiment der werdenden Territorijalstaaten
des spaten Mittelalters eLWwAas wirklich Neues brachte der ob hıer NUur alte Verfassungselemente organısıiert
und systematısıert wurden. der Unterschieden sıch das Eıgenkirchensystem der die Klostervogteien
des trühen Mittelalters Intensıität »staatlicher« Eingriffsmöglichkeiten von dem, W as uUunNns 1m spaten
Miıttelalter begegnet? Rudolf Reinhardt

Die Konvertitenkataloge der Schweizer Kapuzinerniederlassungen 1669 1891, ediert JOSEPH SCHA-
HER Freiburg/Schweız: Universitätsverlag 1992 Bde 7272 Kart. 161,—.

Die Arbeıt 1Ist ın wel Bände geteılt. In Band 1st die Edition mıt ber 5500 Konvertitennamen, Band
enthält eın viertaches Regıster MI1t den Konvertitennamen, geographischen Namen, Namen der Kapuziner
sSOWl1e eın Sachregister und Glossar. Dıie Einleitung umreißt das roblem als ema der modernen
Geschichtsforschung, beschreibt dıe Klosterkataloge, wel Provinzkataloge und stellt dıe Edıtionsgrund-
satze auf. Dıie Herkunft der Konvertiten berührt nıcht UTr das Gebiet der heutigen Schweiz, sondern auch
Süddeutschland und das Elsafß In den Anmerkungen im Editionsban: werden die Personen- und
Ortsnamen identiftiziert und ‚War Fufß der Seıte, ıne wıillkommene Erleichterung für den Benutzer.
Da miıt Verschreibungen und mMiıt verschnörkelten Großbuchstaben rechnen Ist, leiben einıge wenıge
Identifikationen unsiıcher, ELW: der Eıntrag r. 2490 »Catharına Dietsch Ohıdon, Calvıinısta
1702 13. Nov.« Hıer aßt sıch 1Ur vermuten, handelt sıch wohl einen Bernischen Sıedlungsnamen
Qey oder Veyen. Die Konvertitin Anna Margaritha Küsserıin »C. EYys« SLamMmMmMtL bestimmt AUS Ins, 1er
lıegt ıne mundartliıche Form des Alemannischen or. In Wıllstorft könnte Filliısdorf bei Schmuitten Kt.
Freiburg estecken. Die Appenzellerın Magdalena Sanderın hıelß wohl Sonderer. Mıt Schmunzeln liest
der Namenkundler die Latinisierung Mons Cucull: für das Bauerndort Guggisberg. Der Famıilienname
Caccot entspricht wohl dem heutigen Jacot (auch Jaccot geschrieben).

es in allem, der Vertasser legt uns eine sorgfältige Arbeit, die Frucht jahrelanger Mühe VOT, der
Verlag s1e mıt eiınem vornehmen eid 4AUuUS Josef Frey

SIEGRID WESTPHAL: Frau und lutherische Konfessionalisierung. Eıne Untersuchung ZU) Fürstentum
Pfalz-Neuburg 216 (Europäische Hochschulschriften, Reihe ; N Bd 594) rankturt a.M
Peter Lang 1994 407 Kart. 98,—

Die 1992 abgeschlossene, der Universıität München beı Ludwig Hammermayer entstandene 1sserta-
tıon sıch ZU Ziel, Beispiel des Fürstentums Pfalz-Neuburg »die Auswirkungen der lutherischen
Konfessionalisierung auf die gesellschaftliche Stellung der Frau ın der zweıten te des 16. Jahrhun-
derts« (d.22 untersuchen. Im Zentrum der Arbeit stehen reı Themenkomplexe: Erforscht werden
erstens die Auswirkungen der Konfessionalisierung auf die Geschlechterbeziehungen SOWI1e zweıtens
die Implikationen der Lehre auf weıbliche Lebenswelten, die des Klosters auf der eınen und die der
sıch NCUu konstituierenden Pfarrfamilie auf der anderen Seıte. Der dritte Schwerpunkt schließlich gilt den
urc den Prozeß der Konfessionalisierung hervorgerufenen Veränderungen bei den Erwerbs- und
Unterhaltsmöglichkeiten der Frauen.

Was dıe Lektüre der Arbeit einem her unertreulichen Ereignis werden läßt, 1st das gering
ausgebildete, einer positivistischen Datenaggregation tührende methodologische Bewußtsein der
Autorin. »dıe Auswertung der Materıialıen 1 der eingesehenen Quellen] im Sınne der quellenkriti-
schen Methode« erfolgte sollte als Selbstverständlichkeit keiner Erwähnung edürten. Gravıieren-
der, da Fehlinterpretationen führend, siınd dıe Verkürzungen der zugrundegelegten Forschungsmo-

50 werden, DUr einıge Beispiele NCNNCH, das Oestreichsche der Sozialdısziplinierung


